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B E S C H L U S S

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V
in seiner 767. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)

zur Änderung von Teil B des Beschlusses des Bewertungsaus-
schusses in seiner 451. Sitzung am 17. September 2019

zum Regelverfahren zur jährlichen Ermittlung der prozentualen
Ausgleichsbeträge zur Behebung des Kassenwechslereffekts

mit Wirkung zum 1. Februar 2025

Präambel

Mit dem vorliegenden Beschluss wird das Regelverfahren zur jährlichen Ermittlung der
prozentualen Ausgleichsbeträge zur Behebung des Kassenwechslereffekts gemäß Teil B
des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 451. Sitzung am 17. Septem-
ber 2019 angepasst.

Änderung in Nr. 3.2 („Bestimmung der prozentualen Ausgleichsbeträge des Kas-
senwechslereffekts “)

In Nr. 3.2 wird lit. l) wie folgt neu gefasst:

„Zur Bestimmung der auf ein Jahr bezogenen prozentualen Ausgleichbeträge des Kas-
senwechslereffekts je KV-Bezirk werden die Kassenwechslereffekte (in Punkten) aus
Schritt k je KV-Bezirk durch den über alle Quartale Q und alle Krankenkassen aufsum-
mierten vereinbarten bereinigten Behandlungsbedarf (in Punkten) aus Schritt f zuzüglich
der über alle Quartale Q und alle Krankenkassen aufsummierten Gesamtbereinigungs-
menge (in Punkten) aus Schritt g im jeweiligen KV-Bezirk dividiert.“



Bewertungsausschuss nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V in seiner 767. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)
Geschäftsführung des Bewertungsausschusses

Seite 2 von 2

Protokollnotiz:

Das Institut des Bewertungsausschusses wird eine Lesefassung des durch diesen Be-
schluss geänderten Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 451. Sitzung am
17. September 2019 erstellen und auf seiner Internetseite veröffentlichen.
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